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Meldebogen für Auslandsmaßnahmen nach § 38 Abs. 5 SGB VIII 

Meldung gem. § 38 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 SGB VIII  
– Änderungs- und Ergänzungsmitteilung –   

An 
Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
- Landesjugendamt, 2JH3 - 
Schiffgraben 30–32  
30175 Hannover 
 

Meldedatum 

Bezugnahme zu der Meldung vom 
 

Bei der Leistungsgewährung haben sich folgende Angaben geändert: 
Hinweis: Bitte nur die sich geänderten Angaben ausfüllen. 
 

Angaben zu dem Jugendamt 

Jugendamt 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl 

Ort 

Ansprechperson (Nachname, Vorname) 

Telefonnummer der Ansprechperson 

E-Mailadresse der Ansprechperson 
 
 

Angaben zu dem jungen Menschen  

Nachname, Vorname 

Geschlecht      weiblich männlich divers 

Geburtsjahr 

 
 
Angaben zu dem Träger der Leistungserbringung (im Inland) 

Name 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl 

Ort 
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Ansprechperson (Nachname, Vorname) 

Telefonnummer der Ansprechperson 

E-Mailadresse der Ansprechperson 
 
 

Angaben zu der Maßnahme im Ausland 

Geplanter Beginn der Maßnahme (Datum) 

Geplantes Ende der Maßnahme 

Land der Leistungserbringung 

Anschrift des Ortes der Leistungserbringung 

Ansprechperson (Nachname, Vorname) 

Telefonnummer der Ansprechperson 

E-Mailadresse der Ansprechperson 
 
 
Namen, der mit der Hilfe beauftragten Fachkräfte im Ausland 

Nachname, Vorname 

Nachname, Vorname 

Nachname, Vorname 

Nachname, Vorname 

Nachname, Vorname 
 
 

Erforderliche Nachweise 

Nachweis über die Erfüllung des     Ist beigefügt. 

ausländischen Aufenthaltsrecht          Wird unaufgefordert nachgereicht. 

Hinweis: Der Nachweis kann bei EU-Bürger*innen, die innerhalb der EU eine Auslandsmaß-
nahme wahrnehmen, durch einen aktuellen Nachweis der Staatsbürgerschaft erbracht werden. 

Nachweis über die Durchführung des   Ist beigefügt. 

Konsultationsverfahrens gem.    Wird unaufgefordert nachgereicht. 

Art. 82 Brüssel IIb-VO bzw. Nachweis über 

die Erfüllung des Art. 33 Haager Übereinkommen 
 

Die entsprechenden Nachweise bitte mitsenden!  
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Es wird freundlich um formlose Mitteilung gebeten, wenn wegen des Erreichen des 
18. Lebensjahres des jungen Menschen während der Maßnahme im Ausland, weitere 
Meldungen (Änderungsmitteilungen oder Beendigungsmitteilung) nicht mehr vorge-
nommen werden. 
 
Die betroffene(n) Person(en) wurde(n) im Rahmen der Informations- und Transparenz-
pflichten gemäß Art. 13 f. DSGVO darüber informiert, dass die Informationen zum Er-
eignis, zu den veranlassten Maßnahmen und ggf. ergänzenden Hinweisen an das Nie-
dersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Landesjugendamt, weiter-
geleitet werden. 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

ACHTUNG: Die Möglichkeit verschlüsselte E-Mails zu empfangen bzw. zu versenden, steht dem 
Landesamt derzeit nicht zur Verfügung. Sofern unter „Angaben zu dem jungen Menschen“ keine 
Daten übermittelt werden, ist eine Übersendung dieses Formulars via unverschlüsselter E-Mail 
zulässig. Hierfür nutzen Sie bitte die E-Mailadresse: meldepflichten.sgb8@ls.niedersachsen.de . 
Anderenfalls ist das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) für die Übermittlung 
zu nutzen, da aus Datenschutzgründen eine verschlüsselte digitale Übersendung erforderlich 
ist.  
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